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men Leben geräde seiner Ontologie die Grundlage sehen unbedingt in die Beichte gehören, muß anderer-
sittlichen Verhaltens. Dennoch 1St eın verheerendes Se1Itfs vermiıeden werden, da{fß das ınd auf Grund e1n-
Ergebnis der Erziehung, wWenNnn S1C „e1in moralıisches Le- seitiger Anwendung des sachlichen Kriteriums iırrtum-
ben aut das Sündenbekenntnis hın“ ZzUuUr Folge hat Un- lich über die Todesgrenze gerat oder vielmehr SC-
ter den Auswirkungen einer solchen Haltung erinnert meınt VOTLr allem gilt 1es für das sechste Ge-

die weıt verbreitete Gepflogenheit, alle Dinge „auf bot und - seiner sıttlichen Kraft überhaupt VOLI-
das hın, Was zwingend eichten D  ist“, betrachten zweıfelt. „Müdßte nıcht diese wahrhafrt erschütternde 'T at-
und sıch damıt „SCHCH Lebensbereiche abzuschir- sache, daß viele Jahrhunderte hindurch alle christlichen
men“, und die ebenso ernste Tatsache, daß die Tod- Kinder ohne alle Bedenken 1n diese Gewissensverwirrung
sünde iın weıtestem Umfang NUur noch allgemeın relıg1ös, und sıttlıche Urteilstrübung un: heillose Gefährdung und
aber nıcht mehr iın ihrer spezifischen Besonderheit, also Not gebracht worden sınd, alle Verantwortlichen wach
sittlich, wird. „Man eıichtet S1e, s1e machen, die se1ıt Jahrhunderten lıegengebliebenen Fragen
loszuwerden, aber INa  _ ylaubt überhaupt nıcht ıne der christlichen Moralerziehung VO  — den Erkenntnissen
sittlıche Überwindung.“ Miıt dieser siıttliıchen Entschär- der Psychologie un Anthropologie her urchleuchten
fung geht zuletzt das Bewußtsein für den Ernst un die großen sıttlichen Wahrheiten christlicher Lehre
göttlıchen Gesetzes überhaupt verloren. des ın unserer eıt ın geläuterter Reinheit siıchtbar

machen?“
Praktische Hınweise Dahın gehört auch eine moralpädagogisch unheilvolle

Siewerth knüpft diese Beobachtungen ein1ge Hinweise Vereinfachung iın der Lehre VO  $ den Folgen der
für die Erziehung. Er meınt zunächst, Ma  } solle der sünde. Gewiß erlıscht miıt ihr dıe heiligmachende Gnade
„sachlich und psychologisch Nur schwer begründbaren“, Doch bleibt der Mensch auch noch in der Todsünde VO  3
allein auf die allgemeıne Schwere des Gebotes gestutzten den mannigfachen Mächten der Gnade umfangen. Es
Grenzziehung 7zwischen Todsünde un läßlicher Sünde bleibt iıhm der Glaube, die Hoffnung, die Möglichkeit
pädagogisch nıcht 1m üblichen Maße Raum geben. Er der Besinnung, des Glaubens, die relig1öse Erinnerung,
führt da als Beispiel das siebente Gebot „Moralisch Übung, 6S erlischt ın ıhm nıcht das Gewissen der Liebe
erziehen heißt, alle Gegebenheiten sıchtbar machen.“ Ist un seın Ruf Darum sollte mMa  e} nıe die unbegründete
aber iın vielen Fäller: schon die Gegebenheıt, dıe WIr DC- Lehre vertretien: eine einzige leichtfertige Todsünde, un
meıinhin als "„Wichtige Sache“ bezeichnen, überaus kom- der Sünder 1St 1m Falle plötzlichen 'ITodes ewig Ver-
pliziert, dann EerSst recht die „Erkenntnis“ und die „Eın- loren! Mıt dem Geheimnis des Gerichtes sollten WIr ehr-
willigung“, die Zur Sünde gehören. Sıe stellen für manche fürchtiger umgehen!“ Statt durch „ T’odsündennivellie-
Gebote eın „katechetisch Sal nıcht lösbares Problem“. rung“ die sıttlichen und erfahrungsgemäß auch die reli-
Hıer sollte . die Beratung durch den Erzieher die glösen Antriebe schwächen; sollte mMan suchen, „echte
Stelle generalisiıerender Kriterien DESELZT werden. SO- Kriıterien finden tür die Nıcht-Tödlichkeit schwerer
dann Sıewerth davor, die Sanktion un Verpflich- Schwächesünden“. Sıe sind nıcht tödlıch, wenn der Mensch
tung des Allgemeinen, des Gesetzes, sehr zu betonen, sıch der Gnade öffnet un strebend müht, seine Schwäche
„daß der Wesensbezug ZU konkreten Guten selbst schließlich überwinden. Ist dies nıcht der einz1ge VWeg,
nıcht mehr ohne ngst un: Verwirrung VO Gewissen die reitende Jugend ihren sexuellen Depressionen
her gestiftet werden ann. Hıer lıegt eine ungeheure befreien?
Verantwortung für die Lehrer un Autoritäten der Ge- Siewerth z1bt Schluß ıne Zusammenstellung der Mo-
setzesmoral“. Denn dıe absolute Grenze 1St „metaphy- des sıttlıchen Urteıls. In iıhm werden tätig: die
sısch ıdentisch mıit dem ınneren Schutz- un Verweıisungs- Urweisheit des Gewissens VO Guten selbst, das Wiıssen
bezug ZUuU Guten des Seins un der seienden Wesen. VO: Gesetz als Grenze un: Anruf, die konkrete Gewis-
Sie erhebt sich daher erst in der Erfahrung un Erfas- sensforderung, die Abwägung VO:  e} Gesetz oder Gut 1mM
Sung des konkreten Gutes un ann Nur in lebendiger Konfliktsfall. Fur diese Fälle zumal hält für wich-
UÜbung ausgemacht werden“. ıne allgemeine Sachgrenze tig, daß ma  —3 über die abstrakte Vorschrift hınaus des
lihmt das sittliche Urteıil. Der ezug des konkreten Gutes der der Güter innewerde, die in rage stehen,
Handelns ZU konkreten Gute 1St eın vielfältiger, daß „weıl etztlich das nächste Gute und nıcht NUur
„sittliche Belehrung NULr 1m konkreten Vollzug geschehen abstrakte Gesetze geht Den Abschluß des sittlichen
kann, wobei jedes einzelne andeln ‚exemplarischen‘ Entscheidungsvorganges bildet das richterliche Urteil
Charakter hat un 1m Sınne des ‚Präzedenztalles‘ das über S1 selbst, das 1mM Falle der Verwerfung zugleichGewissensurteil schärftt un erweckt“. den Anruf ZUuUr liebenden Wiedergutmachung enthält
Vıe es einerseıits gefährliche und gemeıne Verfehlungen und, sofern als priesterliches Urteil 1n der Beichte
1bt, die. VO  — der Sache her ıcht als Todsünden be- über einen anderen ergeht, diesen Anruf mıt weisem Hın-
zeichnet werden können, dennoch aber pädagogisch BC- Wweıls auf das Gute un den VWeg dahın begleiten muß

l?ragep des soziälen, wirtschaftlichen un politischen Lebensl
Um ein18Familienrecht inOsterreich allem der Justizminister Dr Tschadek un die

Frauenverbände der SPO, während in Kreıisen der OVP
AÄhnlich WwI1e 1n Deutschland und anderen Ländern 1St sSOWIl1e 1ın kirchlichen Kreisen ohl ine Änderung ein-
auch 1n ÖOsterreich die rage der Famıilienrechtsretorm zelner Bestimmungen des geltenden Rechtes bejaht wird,

eine grundlegende Retorm aber weder tür dringend nochaktuell geworden. Die Wortführer der Reform siınd vor
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gehalten werden. egen Mißbräuche ın der Ausübungüberhaupt für zweckmäßig erachtet wird. Dıie Wortfüh-
der Autorität des Mannes standen auch schon bisher Mit-rer der Reform weısen daraut hın, daß das heute gel-

tende Familienrecht noch ımmer auf dıe einschlägıgen tel ZUr Verfügung. In der schriftlichen Stellungnahme
Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches des Katholischen Famıilienwerkes wırd näher ausgeführt,

daß sich durch eın Gesetz ıcht lösen lasse, wer ın der(ABGB) Aaus dem Jahre 1811 zurückgeht, autf eine eit
also, dıe weit VOLr den tiefen soz1alen und geistigen Ehe der Stärkere 1St. Das Gesetz dürte aber ıcht dıe
Wandlungen des un 20 Jahrhunderts lıegt Es musse Uneinigkeit der Ehegatten als einen gesetzlichen Zu-
endlich der Tatsache Rechnung werden, dafß die stand vorsehen.
damalige patrıarchalısche Ordnung der Famılıe un: (Se= AÄhnlich War auch die Stellungnahme des evangelıschen
sellschaft längst überholt 1St und die Frauenemanzipatıon Vertreters, Oberkirchenrat Engel
des 19 Jahrhunderts völlıg Cu«Cc Verhältnisse geschaffen Die kirchliche Auffassung erhielt auch VO nıchtkirch-
hat Dıie Vertreterinnen der SPO-Frauenverbände haben liıcher Seıite eine starke Unterstützung. Sektionschef e1S-
sıch, vielfach in sehr temperamentvoller VWeıse, über die sel erklärte Namen des Unterrichtsminister1ums, daß
„unglaubliche Rückständigkeit“ des Familienrechtes be- CS ausgesprochen bedenklich sel, dıe Bestimmung VO

klagt Mannn als dem Oberhaupt der Familie entfallen
Zur Vorbereitung eines ucCIl Famıiılienrechtes jeß Miı- assen; da dadurch eine Lockerung der Famılıie her-
nıster TIschadek 1n seiınem Mınıiısterium Rıchtlinien AUS- beigeführt würde. Univ.-Prof. Köstler, Privatrechtslehrer

der Wiıener Universität, Ww1es aut das sozi0logischearbeiten un den verschiedenen Minıisterıien, den elı-
gonsgemeinschaften, Frauenverbänden USW. ZUr eur- Grundgesetz hın, daß auch die kleinste Gemeinschaft
teilung zugehen. ine Leitung un: Vertretung haben MU: Da NUuIl der

Am November tand dann 1m Bundeskanzleramt demokratische Grundsatz der Stimmenmehrheıt ın der
Ehe ıcht anwendbar 1St un nıemand auf die Ideeeine Enquete über die Rıichtlinien inısterTschadek

Problemseitete s1e MIt eıner kurzen Darstellung des verfallen wird, 2A0 Erzielung von Mehrheitsbeschlüs-
ein. Er anerkannte die Famılıie als die Zelle des Staates, n die Kinder beizuziehen MUSSE ohl einem der
99 der eın vernünftiger Mensch rütteln wird“, un be- beiden Ehegatten dıe Leitung zuerkannt werden. Und
N{e, daß sıch die vorbereitende Kommissıon außerste dıeser eine könne doch NUur der Mann Se1N. . — Als Spre-
Zurückhaltung in den Formulierungen auferlegt habe, da cher der OVP erklärte Nationalrat Dr Scheff, daß die
Zwangsmaßnahmen Bereich der Famılie ıcht Z.U:' Stellung des Mannes als verantwortliches aupt der
Ziele führen. Be1i der Nnu nötigen Reform handle sıch Famılie in Geltung leiben habe Der VDU, vertre-

gleichsam ein Nachziehverfahren, das geltende ten durch Nationalrat Dr Stüber, nahm eine vermit-
echt MIt den längst geänderten Tatsachen 1n Einklang telnde Stellung 1n die „Redewendung“, der Mann se1l

bringen. Dann kamen die Vertreter der Ministerien, das aupt der Familie, könne als veraltet gestrichen
der Kıirchen, der Parteien und Frauenverbände Wort werden, der Vertretung der Famiılie durch den Mann
und überreichten vielfach ausführliche schriftliche Stel- MUsSse  fa aber festgehalten werden.
Jungnahmen. Dabei ergab sıch die (vielleicht über-
raschende) Tatsache, daß Dr Tschadek un! die SPO- Einmischung ehefremder Faktoren®
Frauenverbände MIt iıhren Reformideen, weni1gstens w as Dıiıe praktischen Juristen wıesen Ua hın, daß Man

CN
deren Hauptpunkte betrifft, weıt in der Minderheıt

ZWaar den Ausdruck „HMaupt der Famıilıe“, wWenn O
tisch störend sel, verändern könne, dafß aber prak-

Der Mann nıcht mehr das Oberhaupt der Famuilie® tisch ganz undurchführbar sel, die Stelle des 2M1-
lıenoberhauptes den „Kadı“ setzen. Wollte man mıitDer wesentlichste: Einwand die Rıichtlinien bezog

sıch auf deren ersten Abschnitt Dort heißt Dingen des täglichen Lebens das Gericht belasten,
„In der Ehe haben beide Ehegatten grundsätzlich gleiche würde dies, besonders auf dem Lande, einem Zusam-
Rechte un Pflichten. Die Bestimmungen des 91 ABGB, menbruch der Bezirksgerichte führen. Daß abgesehen

VO diesen praktischen Schwierigkeiten eıne Einmischungdafß der Mann das aupt der Famiıilie 1St un dafß ıhm
remder Instanzen der inneren Einheit der Ehe nıchtdieser Eigenschaft vorzüglich das echt zusteht, das Haus-

leiten, haben entfallen. Dıe Ehegatten törderlich seın kann, lıegt auf der and
regeln die AUS dem ehelichen Verhältnis entspringenden nger Zusammenhang zaıschen Eherecht und
Angelegenheiten 1mM gvegenseitigen Einvernehmen. Kommt Familienrechteın Einverständnıis ıcht zustande, annn jeder Gatte
das Gericht anrufen, wWwWenn sıch einen Anspruch Auf die Unzweckmäßigkeıit einer getrennten Behand-
handelt, der 1m Exekutionsweg durchsetzbar 1St. Sonst Jung VOon Eherecht und Famıiılienrecht wurde VO:  ‚} sehr

verschiedenen Seıiten hingewiesen. Generalvikar Weın-kann eın dem Wesen der Ehe nıcht entsprechendes Ver-
halten der Gatten NUr 1M VWege des Scheidungsverfahren3 bacher betonte, daß das Familienrecht ın eNgsStem Zu-
geltend gemacht werden.“ sammenhang miıt dem Eherecht steht,; un brachte offi-
Es ISt klar, da{fß diese Formulierungen MmMI1t der AÄristlichen ziell das Ersuchen der Kırche Or, auch iın der Ehe-

rechtsfrage ZUur Stellungnahme (über deren Inhalt WIrEheauffassung, die der Einheit der Führung in der
Person des Ehemannes festhält, nıcht vereinbar sind. Da- in der Herder-Korrespondenz Jhg d 157 schon
her könnte die Erklärung von Generalvikar Weinbacher, ausführlich berichtet haben) eingeladen werden.
der als offizieller Vertreter der katholischen Kirche Von niıchtkirchlicher Seıite Senatspräsident

Klang, der Herausgeber eines erühmten Kommentarssprach, 1n diesem Punkt NUr ıne eindeutige Ablehnung
se1n. Der vorgelegte Grundsatz „gleiche Rechte, gleiche ZU: ABGB, SOWIe Univ.-Prof. Köstler, die das Ehe- un
Pflichten“ weder der gottgegebenen Ordnung noch Famıilienrecht gemeinsam behandelt wıssen wollten.
der Eıgenart der Geschlechter Rechnung. An der Leitung Senatspräsident Klang erklärte, dafß das ABGB,; CZ-

der ehelichen Gemeinschaft durch den Mann musse fest- dem Aus dem Jahre 1811 Stamme, noch eın erstaun-
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lich brauchbares echt darstellt Vom Juristischen Stand- lıchen Kiınder MmMIt den eheliıchen 1St nNOt1g, durch SC-
unkt die SEMEINSAME Behandlung von Ehe- un setzliche Maßnahmen eine größere Gewähr datür

Famıilienrecht gefordert werden, damıt wıeder eın C1N- schaffen, dafß auch der wirkliche Erzeuger des Kındes
heitliches Ganzes Rahmen des BGB und nıcht C1in als Vater festgestellt wırd
Flickwerk Aaus einzelnen Gesetzen zustande kommt Diese völlige Gleichstellung des unehelichen Kındes miıt

dem ehelichen konnte nıcht die Zustimmung der Katho-
Dıie primare Unterhaltspflicht des Mannes mu ß Teiben lıken finden SO schr begrüßen 1ST, dem unehelichen

ınd 1inNne bessere Entfaltungsmöglichkeit und bes-In der Unterhaltspdflicht für die Famılie sehen die iıcht-
lınıen folgende Regelung VOTLr „Jeder Ehegatte hat nach Schutz geben, se1 C1NC völlıge Gleichstellung
Maßgabe se1nNes Vermögens, se1inNeEes Einkommens un:‘ SC1-

INIT dem ehelichen ınd Sar nıicht möglıch sCc1 denn,
INa  — wollte den VWert der Ehe sıch rage stellenner Arbeitskraft die Lasten des Unterhaltes der Famiılie

trasch Die Tätigkeit Hauswesen 1ST den anderen Übrigens würde das angestrebte gleiche Erbrecht vielen
Arten, Z Unterhalt der Famiılie beizutragen, gleich- Fällen keine Besserstellung, sondern 1ine Schlechterstel-

lung des unehelichen Kindes bedeuten, weıl ZE:  gzubewerten Und eliter „Die beiderseitige Unterhalts- die Verbindlichkeit das uneheliche ınd VErSOTSCH,pflicht 1STt Gesetze klar ZU Ausdruck bringen
Auch SCcCHCHN diesen Punkt richteten sıch ernste Bedenken ine Nachlaßschuld 1ST, die dem Erbrecht vorangeht
S1e wurden Vvor allem Von Tau Dr Motzko Namen Elterliche Gewalt mäterlicher Gewaltdes Katholischen Familienwerkes vorgebracht Die est-
SETZUNgG CTEG gleichen Unterhaltspflicht von Mann un Die Rıchtlinien sehen ferner VOTr, den Begriff der „Vater-
Tau würde die Verpflichtung des Mannes gegenüber der lichen Gewalt“ durch den der „elterlıchen Gewalt“
Famiılie un: damıt die iNNCcIe Bindung die Famılıe Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung,
lockern un: sıch andererseits als 1Ne stärkere Belastung da Formulierungen, die die SEMEINSAMC Aufgabe un
der au auswırken Daher die PrImMarte Unter- Verantwortung der Eltern betonen, bejahen
haltspflicht des Mannes und Erst ine subsidiäre Pflicht Außerdem hat sıch die elterliche Gewalt Sachen der
der rau STatulert werden Aus dem echt der Tau auf Erziehung un Schule durchgesetzt und zuL ewährt
Berufsausübung dürte keine Pflicht A Berufsausübung Auch die Beibehaltung des Mädchennamens der
werden Wenn dagegen VO  } sozialistischer Seıite HC- Tan neben dem des Mannes 1ST zumındest den
wendet werde, die uneheliche Mutter befinde sıch der- Fällen, berufliche Interessen vorliegen nıchts e11-

zuwenden Doch die allgemeine Formulierung Es kannselben Lage, SC1 dagegen SAaSCNH, daß nıcht
Interesse der Ka seın kann, die ungunsti1ge Lage der bei Abschluß der Ehe vereinbart werden, daß die rau
unehelichen Mutter auf die eheliche Multter auszudehnen ıhren VOTL der Ehe geführten Zunamen beibehält un

den Namen des Mannes anfügt sSC1 nıicht empfehlens-
Gemeinsamer Wohnsitz gehört ZU Wesen der Ehe Wert Die Namensänderung soll der Normaltall bleiben,

weıl dadurch das Bewulßstsein, da{ß die Ehe inNe EinheitWährend der 97 BGB die Ehefrau verpflichtet dem un Neugründung 1ST, gestärkt wırd Der Mädchenname
Mann sCc1iNCN Wohnsitz nachzufolgen, sehen die ucnNn der Tau mülßfßste aber auf jeden Fall Zzweıiftfer StelleRıchtlinien die Möglichkeit dauernd verschiedenen
Wohnsitzes VO  3 Mann un Trau VOTr „Haben beide Ehe-

un nıcht, WIC der Entwurt vorsieht, erster Stelle
stehen

gatten 1Ne CISCHNC Erwerbstätigkeit, annn jeder NCn

selbständigen Wohnsitz begründen Krise der Famaıallie auurzelt anderen Faktoren
Gegen diese Bestimmung wurden gleichfalls Einwände
erhoben Wenn besondere Arbeitsverhältnisse, die Gegenüber der VO  3 den Sozijalisten vertretenen Meınung,

ine Retorm des Familienrechtes würde C1NC ErneuerungErrichtung VO  _ Wasserkraftwerken alpıner Region der Famiılie ıhrer gegenwartıgen Krise ZUur Folge(sıehe Kaprun) dıe langdauernde Trennung des Mannes haben, die Stellungnahme des Famıilienwerkes dar-
VO  3 der Famiılie Gefolge haben, 1€es auf hin, dafß die Mif£ßstände anderen Faktoren WUur-
jedem Fall als e1in grundsätzlich vorübergehender Auf- zeln, die durch C11NCc Rechtsretorm nıcht beseitigt werden
enthalt un als unnatürlich betrachtet werden un dürte können rau Dr Berta Wolf{f£ als Sprecherin des Katho-nıcht gesetzlichen Normalfall gemacht werden. lıschen Frauenwerkes machte terner darauf aufmerksam,Der SCEMEINSAME Wohnsitz SCcC1 AUS Gründen der Festig-
keit der Ehe allen Umständen aufrechtzuerhalten.

daß dıe heutige Mädchenerziehung den Schulen
keiner Weiıse A2ZU beiträgt, die richtige Einstellung der
rau Ehe un Famiıilıie Öördern.

Gleichstellung des unehelichen Kindes MLE dem ehelichen?
Der Z WEe1ITLE Hauptpunkt der Rıchtlinien besagt dıe Gleich- Eın Entwurf 1sE notwendig
stellung des unehelichen Kındes MITt dem ehelichen Der Bei aller Gegensätzlichkeit der Ansıichten ergaben sich
weltanschauliche Hıntergrund dieser Bestimmung 1STt - doch vielen Punkten Übereinstimmungen Von katho-
verkennbar. In den Rıichtlinien heißt (S8. „In Ansehung lischer Seite wurde anerkannt daß sıch die Rıchtlinien
der Unterhaltsansprüche wiıird das uneheliche iınd dem bemühen, Ma{iß halten, un nıcht die Absicht VOI.-
ehelichen vollkommen gleichgestellt. Es bestehen daher tolgen, die Familienbande lockern Solche VWiırkungen
wechselseitige Unterhaltsansprüche zwiıschen dem ınd würden aber tatsächlich dıie Folge der Reformvorschläge
un seinen Eltern deren Verwandten WIC be1 ehe- SC1HN Die Kommissıon des Justizminısteriums wird NU.  a
liıchen Kındern Auch erbrechtlicher Hınsıcht wird die Stellungnahmen der verschiedenen Instanzen un:

Verbände verarbeiten und 1lecN Entwurf VOTLr-das uneheliche ınd dem ehelıchen völlıg gleichgestellt
Mıt Rücksicht auf dıe völlige Gleichstellung der unehe- legen
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